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Der Gewerbeverein Steißlingen lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum ersten 
zweitägigen Weihnachtsmarkt ein. Lassen Sie sich von der festlichen Stimmung ver-
zaubern und genießen Sie die vorweihnachtliche Atmosphäre.

In der Torkel und rundherum präsentieren die Ausstellerinnen und Aussteller eine 
vielfältige Auswahl an schönen und einzigartigen Produkten.

Freuen Sie sich auf:
•	 Köstliche Leckereien: Genießen Sie Glühwein, gebrannte Mandeln und

viele weitere  kulinarische Highlights.
•	 Handgemachte Geschenke: Finden Sie einzigartige und liebevoll hergestellte Geschenke für Ihre Liebsten.
•	 Festliche Musik: Lassen Sie sich von weihnachtlichen Klängen in die richtige Stimmung versetzen.
•	 Kinderprogramm: Auch für die kleinen Gäste gibt es viel zu entdecken und zu erleben.

Der Gewerbeverein und alle Beteiligten freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die gemeinsam mit 
Familie und Freunden zwei unvergessliche Tage voller Freude und Besinnlichkeit erleben möchten. Die Magie der 
Weihnachtszeit wartet darauf, entdeckt zu werden.

Die Gemeinde wünscht allen eine schöne Zeit auf dem Weihnachtsmarkt!

Einladung zum Weihnachtsmarkt
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Unterhaltsamer Seniorennachmittag 2024
Am vergangenen Samstag konnte Bürgermeister Benjamin 
Mors über 240 Steißlinger Seniorinnen und Senioren zu 
einem bunten und sehr kurzweiligen Nachmittag mit einem 
abwechslungsreichem Programm in der Seeblickhalle begrü-
ßen. Sehr erfreulich war, dass über 40 Hausgäste vom Heli-
anthum und ihre Begleiter mit dabei sein konnten.
Nach der Begrüßung startete das Programm mit dem Steiß-
linger Hegausympnonixx-Orchester. Auf diesen stim-
mungsvollen Start folgte ein Rückblick auf das vergangene 
Jahr, welchen Bürgermeister Mors anhand vieler interessan-
ter Fotos präsentierte.

 
Anschließend begrüßte Pfarrer Mühlherr von der katho-
lischen Pfarrgemeinde St. Remigius die Gäste und schuf mit 
seiner Ansprache einen besinnlichen Moment.
Sportlich wurde es mit Susanne Grundler vom Helianthum 
und Dagmar Garschke vom TuS Steißlingen. Sie brachten 
mit fröhlicher Musik und gemeinsamer Gymnastik die Halle 
kurz in Wallung.

Bürgermeister Mors konnte danach Olena Skrypka, die auch bei den Hegausymphonixx mit-
spielte, mit ihrer Tochter Maria begrüßen. Die beiden stellten mit Violine und Gesang den An-
wesenden tradtionelle Lieder aus ihrer Heimat, der Ukraine, vor. Es wurde ganz still in der Halle, 
als die schönen Melodien erklangen.

Plötzlich wurde es turbulent: Die Kindergruppe des TuS Turnen, unter Leitung 
von Sarah Zimmermann, stürmte durch die Reihen, sang, hüpfte und tanzte. Auf der 
Bühne ging es dann ans Backen und Singen „In der Weihnachtsbäckerei“. Eine wahr-
haftige Freude zum Anschauen, nicht nur für die anwesenden Omas und Opas.

 
Schon seit ganz vielen Jahren ist es am Seniorennachmittag Tradition, die ältesten 
Teilnehmenden zu ehren. Für Bürgermeister Mors war es eine besonders große 
Freude, diese Seniorinnen und Senioren aufzurufen, die neben viel Applaus auch ein 

Präsent von der Gemeinde erhielten. Alle waren stolz und glücklich, mit dabei sein zu können und sie werden sich sicher noch 
lange an den Nachmittag erinnern.

Der Steißlinger Alwin Blersch gab ge-
meinsam mit seinem Musikerkollegen 
Karl-Heinz Rekowski Adventslieder, hei-
matliche Gedichte und vorweihnachtliche 
Geschichten zum Besten. Diese weihnacht-
liche Stubenmusik mit Gitarren erfreute die 
Gäste ganz besonders und sorgte für einen 
stimmungsvollen Ausklang dieses schönen 
Nachmittags.

Die Geehrten von links oben nach rechts unten: Arno Kosnetzow (91), Berthold Fuchs 
(89), Johann Rosner (93), Hubert Zimmermann (96), Liana Sachs (91), Bürgermeister 
Mors, Regina Reinicke (91), Ingeborg Kaupp (94) und Hiltraud Proel (92).

Ein ganz herzliches Dankeschön gilt allen, die mitgeholfen haben, auf und hinter der Bühne, vor und in der Seeblick-
halle. Dies sind das Team vom DRK Ortsverein Steißlingen-Orsingen, die Fahrer von DRK und DLRG Steißlingen, die Hel-
ferinnen und Helfer vom Seniorentreff und Bürger-für-Bürger, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Bauhof, Haus-
meister Steffen Fritsch und Doris Frey vom Rathaus sowie alle sonstigen Mitwirkenden und die Auftretenden. Ohne diese 
vielen Ehrenamtlichen und das gute Miteinander wäre es nicht möglich, einen Nachmittag in dieser Größe und mit einem so 
umfangreichen Programm und Bewirtung durchzuführen.
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dass das Rathaus auch in diesem Jahr 
wieder beim Adventsfenster teil-
nimmt? Seit Dienstag, 03. Dezember 
können Sie entdecken, was sich ein 
Teil der Rathaus-Mitarbeiterinnen hat 
einfallen lassen. Alle anderen Advents-
fenster-Standorte fi nden Sie auf https://
adventsfenster-steisslingen.de/.
 
dass die Entwendung einer 130 cm 
großen Feuerschale vom 30. Novem-
ber auf den 01. Dezember von einem 
Privatgrundstück im Hinterholzen/
Fronholz sehr unerfreulich für den 
Besitzer war? Sachdienliche Hinweise 
nimmt der Polizeiposten Steißlingen 
entgegen.
 
dass die Pfadfi nder das Friedenslicht 
wieder nach Steißlingen holen? In 
einem Aussendungsgottesdienst am 
Sonntag, 22. Dezember (4. Advent) 
wird es um 17:00 Uhr in der Remigius-
kirche weiterverteilt.
 
dass alle Einrichtungen der Ge-
meindeverwaltung zwischen Weih-
nachten und Neujahr geschlossen 
haben? Vom 24. Dezember bis 1. Ja-
nuar bleibt somit auch das Rathaus 
zu. Alle Notrufnummern sind natürlich 
erreichbar. Ab Donnerstag, 02. Januar 
2025 sind die Dienststellen wieder wie 
gewohnt für Sie geöff net.
 
dass auch das Blättle eine Weih-
nachtspause macht? Die letzte Aus-
gabe in diesem Jahr erscheint am 
Donnerstag, 19. Dezember. Die erste 
Ausgabe im neuen Jahr fi nden Sie 
dann am Donnerstag, 09. Januar in 
Ihrem Briefkasten.
 
dass das gemütliche Mittagessen in 
der Begegnungsstätte keine Weih-
nachtspause macht? Das Angebot von 
„Bürger für Bürger“ wird auch in den 
Weihnachtsferien serviert, außer es ist 
ein Feiertag. Freuen Sie sich auf den 
Mittagstisch am 23. Dezember, 30. 
Dezember und 08. Januar.
 
dass es schon seit letztem Jahr keine 
Faltfahrpläne mehr für die Regional-
busse gibt? Alle Fahrpläne und Infos 
zum Fahrplanwechsel im Dezem-
ber fi nden Sie auf www.vhb-info.de/
fahrplaene. Telefonisch erteilt der 
bwtarif-Kundenservice unter Tel. 
0800 2982743 rund um die Uhr ge-
bührenfrei Auskünfte.
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Sternsinger-
aktion 2025
und ein ganzes Dorf 
macht mit!
 
Unter dem Motto:

„Erhebt eure Stimme - Sternsingen für 
Kinderrechte“
ziehen am Montag, 06. Januar 2025 eini-
ge Sternsinger zu den angemeldeten Häu-
sern.

Hausbesuch der Sternsinger nur mit vorheriger Anmeldung möglich - Anmel-
destichtag: 30. Dezember 2024
 
Alle anderen sind herzlich dazu eingeladen, die Sternsinger an Dreikönig in der St. 
Remigiuskirche zu besuchen. Dort können Sie innehalten, den Segensspruch für Ihr 
Haus abholen und Ihre Spendentüte abgeben.
 
Spendentütchen liegen in den Kirchen, im Bürgerservice im Rathaus, beim Wa-
rengeschäft Hugo Maier, in der Metzgerei Rimmele und in der Volksbank aus. Aber 
auch ein einfacher Briefumschlag reicht aus.
 
Präsenz der Sternsinger in der Kirche am 06. Januar 2025:
St. Remigius Kirche: 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
 
Anmeldungen:
Walburga Blösl, Tel. 361
Inga Metz, Tel. 93 85 43
Nicole Josef: Tel. 5203
 
Nicole Josef, Im Städtle 1b
sternsinger-steisslingen@web.de oder im Pfarrbüro

WUSSTEN SIE 
SCHON...


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Gemeinde Steißlingen
Landkreis Konstanz
 

S A T Z U N G
vom 02.12.2024

 
zur Änderung der Satzung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Steißlingen

vom 27.06.2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 13.11.2023
für das Familienzentrum Storchennest:

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalab-
gabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Steißlingen am 02.12.2024 folgende Satzungsän-
derung beschlossen:
 

§ 1
Die Anlage 1 der Satzung erhält zum 01.01.2025 folgende Neufassung:
 

Anlage 1
Monatliche Benutzungsgebühren1) und Verpflegungsgebühren2) für die kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen für das Kin-
dergartenjahr 2024/2025

Betreuungsangebote Betreuung für Kinder ab 3 Jahre (Ü3) Betreuung für Kleinkinder unter 3 Jahre (U3)

bis zu .... Std. 1. Kind3) 2. Kind3) 1. Kind3) 2. Kind3)

Regelgruppe 131,00 € 72,00 € 313,00 € 188,00 €

Durchgängige Betreuungszeit 
7,25 Std.  (VÖ-Gruppe)

177,00 € 97,50 € 346,00 € 207,50 €

mit Essen 252,00 € 172,50 € 421,00 € 282,50 €

Durchgängige Betreuungszeit   
9 Std. 2) (Ganztagesgruppe)

238,00 € 131,00 € 527,00 € 316,00 €

mit Essen 313,00 € 206,00 € 602,00 € 391,00 €

Durchgängige Betreuungszeit 
10 Std. 2) (Ganztagesgruppe)

262,50 € 144,50 € 554,00 € 332,50 €

mit Essen 337,50 € 219,50 € 629,00 € 407,50 €

1) Die Benutzungsgebühren werden für 11 Monate im Kindergartenjahr erhoben.
2) Bei der Buchung einer Betreuungszeit von mehr als 7,25 Std./Tag sowie bei der Betreuung in einer Krippengruppe ist die Buchung 
des warmen Mittagessens verpflichtend. Die Verpflegungsgebühr beträgt 75,00 €/Monat.
3) Besuchen Geschwisterkinder aus einer Familie gleichzeitig eine kommunale oder/und eine kirchliche Kinderbetreuungseinrichtung 
in Steißlingen, gilt für das 2. Kind die ermäßigte Gebühr. Das 3. Kind und jedes weitere Geschwisterkind in einer kommunalen Betreu-
ungseinrichtung ist gebührenfrei. Dies gilt nicht für die Verpflegungsgebühr. Die Rangfolge richtet sich absteigend nach dem Alter.
 

§ 2
Die Anlage 2 der Satzung wird zum 01.01.2026 neu hinzugefügt und erhält folgende Fassung:
 

Anlage 2
Monatliche Benutzungsgebühren1) und Verpflegungsgebühren2) für die kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen für das Kin-
dergartenjahr 2025/2026

Betreuungsangebote Betreuung für Kinder ab 3 Jahre (Ü3) Betreuung für Kleinkinder unter 3 Jahre (U3)

bis zu .... Std. 1. Kind3) 2. Kind3) 1. Kind3) 2. Kind3)

Regelgruppe 140,50 € 77,50 € 336,00 € 201,50 €

Durchgängige Betreuungszeit 
7,25 Std.  (VÖ-Gruppe)

190,00 € 104,50 € 371,50 € 223,00 €

mit Essen 265,00 € 179,50 € 446,50 € 298,00 €

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
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Durchgängige Betreuungszeit   
9 Std. 2) (Ganztagesgruppe)

255,50 € 140,50 € 565,50 € 339,50 €

mit Essen 330,50 € 215,50 € 640,50 € 414,50 €

Durchgängige Betreuungszeit 
10 Std. 2) (Ganztagesgruppe)

281,50 € 155,00 € 594,50 € 356,50 €

mit Essen 356,50 € 230,00 € 669,50 € 431,50 €

1) Die Benutzungsgebühren werden für 11 Monate im Kindergartenjahr erhoben.
2) Bei der Buchung einer Betreuungszeit von mehr als 7,25 Std./Tag sowie bei der Betreuung in einer Krippengruppe ist die Buchung 
des warmen Mittagessens verpflichtend. Die Verpflegungsgebühr beträgt 75,00 €/Monat.
3) Besuchen Geschwisterkinder aus einer Familie gleichzeitig eine kommunale oder/und eine kirchliche Kinderbetreuungseinrichtung 
in Steißlingen, gilt für das 2. Kind die ermäßigte Gebühr. Das 3. Kind und jedes weitere Geschwisterkind in einer kommunalen Betreu-
ungseinrichtung ist gebührenfrei. Dies gilt nicht für die Verpflegungsgebühr. Die Rangfolge richtet sich absteigend nach dem Alter.
 

§ 3
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.
 
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
 
Steißlingen, den 03.12.2024
 
Benjamin Mors
Bürgermeister

Gemeinde Steißlingen
Landkreis Konstanz
 

S A T Z U N G
vom 02.12.2024

 
zur Änderung der Satzung über das Einsammeln und Be-
fördern von Abfällen unter Berücksichtigung des Vorrangs 
von Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 
(Abfallwirtschaftssatzung) vom 19.12.2005, zuletzt geän-
dert am 18.11.2024.
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO), §§ 13, 15 und 16 des Gesetzes zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und zur Sicherung der umweltverträglichen 
Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
- KrW-/AbfG), § 2 Abs. 1, § 6 Abs. 2 und § 8 des Gesetzes über 
die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen und die Behand-
lung von Altlasten in Baden-Württemberg (Landesabfallgesetz 
- LAbfG) und den §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Steißlingen am 02.12.2024 folgende Satzung beschlossen:
 

§ 1
Die Satzung über das Einsammeln und Befördern von Abfällen 
unter Berücksichtigung des Vorrangs von Vermeidung, Verwer-
tung und Beseitigung von Abfällen (Abfallwirtschaftssatzung) 
wird wie folgt geändert:
 
§ 22 erhält in Absätzen 2 und 4 folgende Fassung:

 
§ 22 Benutzungsgebühren für die Entsorgung von Abfällen, 
die die Gemeinde einsammelt

(2) Die Behältergebühren betragen jährlich:

Bei einem Behälter-
volumen von

Hausmüllgebühren 
in €

Bioabfallgebühren 
in €

60 Liter 82,00 120,00

120 Liter 145,00 183,00

240 Liter 270,00 308,00

1.100 Liter 1.222,00  

 
(4) Die Gebühr für die Benutzung der von der Gemeinde zugelas-
senen Abfallsäcke (§ 11 Abs. 5) beträgt je Sack mit 70 l Füllraum 
6,50 €.

 
§ 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.
 
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
 
Steißlingen, den 03.12.2024
 
Benjamin Mors
Bürgermeister
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Gemeinde Steißlingen
Landkreis Konstanz
 

S A T Z U N G
vom 02.12.2024

 
zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung (Abwassersatzung - AbwS) vom 26.11.2012, zu-
letzt geändert am 12.12.2022
 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Würt-
temberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Steißlingen am 02.12.2024 
folgende Satzungsänderung beschlossen:
 

§ 1
Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwas-
sersatzung - AbwS) wird wie folgt geändert:
 
§ 42 erhält in Absätzen 1 und 2 folgende Fassung:
 

§ 42
Höhe der Abwassergebühren

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser
 2,27 €.
 
(2)  Die Niederschlagswassergebühr (§ 40 a) beträgt je m² versie-

gelte Fläche 0,53 €.
 

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
 
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.
 
Steißlingen, den 03.12.2024
 
Benjamin Mors
Bürgermeister

der Ortsteil Wiechs, Schoren, Maiershöfe 
und der Außenbereich Mühlenweg sind 
daher bereits mit Glasfaser versorgt. Die 
Kosten der Maßnahme betrugen ca. 1,7 
Mio. Euro und soll mit einem Zuschuss 
von bis zu 90 % gefördert werden. Ein 
Ausbau im Kernort durch die Gemeinde 
wäre aufgrund der vorliegenden Band-
breiten nicht oder zumindest nur ohne 
Förderung möglich. Die Verwaltung errei-
chen immer wieder Rückmeldungen aus 
der Bürgerschaft, welche von einer man-
gelhaften Versorgungslage berichten.
 
In Steißlingen sind die Unternehmen Tele-
kom und Vodafone aktiv. Aktuell werden 
auch hier kleinere Aktivitäten spürbar. Die 
Telekom hat ein Leerrohrnetz im BG Tal 
Erweiterung verlegt und auch bei der ak-
tuellen Sanierung der Silcherstraße wer-
den Glasfaserleerrohre eingebaut. Wann 
die Glasfaser allerdings zur Verfügung 
steht, ist aktuell noch nicht absehbar.
 
Die UGG wurde 2020 als Joint Venture 
von Allianz und der Telefónica Group 
gegründet und verweist auf mehr als 10 
Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Der 
eigenwirtschaftliche Ausbau bedeutet für 
die Kommune, dass für den Bau des Net-
zes keine Kosten anfallen. Der Kunde hat 
anschließend die Wahl aus einem Pool an 
Internetprovidern, welche mit der UGG 
kooperieren (z.B. O² - Telefonica oder 
STIEGELER).
 
Bei den Verlegmethoden soll die offene 
Grabenbauweise in einer Regeltiefe au-
ßerhalb der Straßenkörper erfolgen.

ausreichend Plätze für die Geflüchteten in 
Steißlingen. Die Gemeinde engagiert sich 
weiterhin intensiv, um die Integration und 
Unterstützung der Geflüchteten sicherzu-
stellen.
 
Breitbandausbau – Vorstellung eines 
möglichen eigenwirtschaftlichen Aus-
baus durch die UGG
 
Seit einiger Zeit ist die Verwaltung mit 
Vertretern der Firma UGG (Unsere Grüne 
Glasfaser) im Kontakt. In ersten Gesprä-
chen wurde die Möglichkeit eines flä-
chendeckenden Glasfaserausbaus in der 
Gesamtgemeinde Steißlingen vorgetra-
gen. Seitens des Unternehmens steht das 
Angebot im Raum, dass die Fa. UGG den 
Kernort Steißlingen gesamthaft in eigen-
wirtschaftlicher Regie mit Glasfaser aus-
baut und versorgt. Diese Initiative könnte 
einen großen Gewinn für die Gemeinde 
und für alle Bürgerinnen und Bürger dar-
stellen. Voraussetzung für diesen Ausbau 
ist die zur Verfügungstellung von Straßen, 
Wegen und Gehwegen der Gemeinde, um 
die notwendige Infrastruktur zu verlegen. 
Gemeinden sind nach § 77 Telekommuni-
kationsgesetz grundsätzlich verpflichtet, 
Telekommunikationsunternehmen den 
Ausbau in ihren Straßen und Wegen zu 
ermöglichen.
 
Die Gemeinde selbst hat in denjenigen 
Bereichen, welche gemäß den rechtlichen 
Regelungen als „unterversorgt“ galten 
und in denen daher ein Ausbau möglich 
war, die Initiative ergriffen und für eine 
bessere Versorgungslage der Bürgerin-
nen und Bürger gesorgt. Die Bereiche wie 

AUS DEM 
GEMEINDERAT

Bericht zur 
öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderats  
am 02.12.2024
In der Einwohnerfragestunde erkundigt 
sich eine Bürgerin nach der aktuellen 
Lage der Flüchtlinge in Steißlingen. Sie 
möchte wissen, wie ausgelastet die Con-
tainer-Wohnanlage in der Zeppelinstraße 
ist, ob alle Kinder von Geflüchteten in den 
Kindergarten gehen können und wie der 
Deutsch-Unterricht für die Geflüchteten 
organisiert ist. Hauptamtsleiter Schmeh 
antwortet, dass die Container-Wohnan-
lage aktuell etwa zur Hälfte belegt ist. 
Wie dem Kindergartenbedarfsplan zu 
entnehmen ist, befindet sich Steißlingen 
seit 3-4 Jahren nahe an der Kapazitäts-
grenze. Dennoch konnten bisher alle 
Kinder von Geflüchteten in den örtlichen 
Kindergärten untergebracht werden. Um 
die Sprachförderung zu verbessern, ab-
solvieren derzeit zwei Erzieherinnen aus 
dem Familienzentrum Storchennest eine 
spezielle Weiterbildung, um Kinder mit 
Sprachförderbedarf gezielt unterstützen 
zu können. Der Integrationskurs, der auch 
Deutsch-Unterricht beinhaltet, wird von 
der DAA Singen im Feuerwehrhaus in 
Steißlingen durchgeführt. Der Kurs bietet 
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Rupert Metzler von der UGG betont die 
Bedeutung einer engen Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde, insbesondere bei der 
Koordination der Bauabschnitte. Ziel sei 
es, die Auswirkungen der Maßnahmen 
auf die Bürger so gering wie möglich zu 
halten, während die Arbeiten gleichzeitig 
zügig voranschreiten sollen.
 
Ein Mitglied des Gremiums spricht die 
hohe Zeitspanne der geschätzten Bau-
zeit zwischen 18 und 36 Monaten an und 
fragt, wie frühzeitig die betroffenen Bür-
ger über die geplanten Baumaßnahmen 
informiert werden. Herr Metzler erklärt, 
dass die Kommunikation rechtzeitig er-
folgt und eng mit der Gemeinde abge-
stimmt wird. Geplant sei eine regelmä-
ßige Information im Amtsblatt sowie die 
Bereitstellung von deutschsprachigem 
Bauaufsichtspersonal vor Ort, um den 
Bürgern jederzeit einen Ansprechpart-
ner zur Verfügung zu stellen. Zur Bauzeit 
erklärt Herr Metzler, dass diese kürzer 
werde, je mehr Baustellen gleichzeitig be-
trieben werden. Allerdings wolle man ver-
meiden, den gesamten Ort lahmzulegen.
 
Ein weiteres Mitglied des Gremiums er-
kundigt sind, warum aktuell nur zwei An-
bieter – O2 und Stiegeler – auf dem Netz 
der UGG vertreten sind. Herr Metzler er-
läutert, dass die Gewinnung weiterer An-
bieter, die die Leitungen der UGG nutzen 
werden, Zeit benötigt. Je weiter das Netz 
ausgebaut ist, desto attraktiver wird es für 
große Anbieter, da dadurch auch die po-
tenzielle Kundenzahl steigt. Das Mitglied 
möchte außerdem wissen, wie Mehrfa-
milienhäuser behandelt werden, wenn 
nur eine Partei einen Vertrag abschließen 
möchte. Herr Metzler antwortet, dass 
in diesem Fall das gesamte Haus ange-
schlossen wird. Falls kein Mieter Kunde 
werden möchte, jedoch der Eigentümer 
einen Anschluss wünscht, erfolgt dies 
gegen eine Kostenpauschale. Bei Einfa-
milienhäusern sei diese Vorgehensweise 
jedoch nicht möglich.
 
Zur Frage, welche Nebenkosten für die 
Gemeinde im Zuge des Netzausbaus 
durch die UGG entstehen, erklärt Herr 
Metzler, dass auf die Gemeinde keine Kos-
ten zukommen werden. Außerdem bestä-
tigt Herr Metzler, dass grundsätzlich jedes 
Grundstück an das Netz angeschlossen 
wird. Die Leitungen werden jeweils bis 
zum Grundstück gelegt.
 
Ein weiteres Mitglied gibt zu bedenken, 
was passiert, wenn beispielsweise die 
Telekom in einigen Jahren ein eigenes 
Glasfasernetz in Steißlingen ausbauen 
möchte. Herr Metzler antwortet, dass 
dies grundsätzlich möglich wäre, jedoch 
unwahrscheinlich sei. Steißlingen ist ein 
relativ kleiner Ort, und es würde sich für 
die Telekom wirtschaftlich nicht lohnen, 
ein paralleles Glasfasernetz zu errichten.

Ein weiteres Mitglied spricht die Anbin-
dung des Ziegelhofs an das Glasfasernetz 
an, die bisher als unwirtschaftlich ein-
gestuft wurde, und regt an, dass die Ge-
meinde diese dennoch in Betracht ziehen 
sollte. Bauamtsleiter Weber sichert zu, 
dass die Verwaltung dies prüfen wird.
 
Beschluss:
1. Die Verwaltung wird beauftragt, den 

Letter-of-Intent zu unterzeichnen, 
damit die Planungsphase begonnen 
werden kann.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zeit-
nah die Ausbauplanung der öffentli-
chen Infrastruktur zu prüfen und mit 
der Ausbauplanung der UGG abzu-
stimmen.

 
Haushaltsplan 2025 – Überprüfung 
von Steuern, Gebühren und Abgaben
Die jährliche Überprüfung von Steuern 
und Gebühren stellt die Grundlage für die 
sich anschließende Haushaltsplanung dar. 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 
hat die Anpassungen am 25.11.2024 vor-
beraten.
 
Grund- und Gewerbesteuer
Die Hebesätze für die Grund- und Ge-
werbesteuer wurden aufgrund der 
Grundsteuerreform erstmals mittels He-
besteuersatzung festgesetzt. Diese Sat-
zung wurde bereits im Gemeinderat am 
18.11.2024 beschlossen.
 
Hundesteuer
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Hunde-
steuer im Haushaltsjahr 2025 beizubehal-
ten.
 
Anpassung der Gebühren für das Ge-
schirrmobil
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Gebüh-
ren für das Geschirrmobil im Haushalts-
jahr 2025 beizubehalten.
 
Anpassung der Musikschulgebühren
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Musik-
schulgebühren im Haushaltsjahr 2025 
beizubehalten.
 
Anpassung der Hallengebühren für 
Einzelveranstaltungen
Die letzte Änderung der Hallen- und der 
Torkel-Gebühren erfolgte in der Sitzung 
des Gemeinderats am 30.10.2017. Da die 
Einnahmen (bis auf die Corona-Jahre) 
konstant blieben, sollte aus Sicht der Ver-
waltung für das Haushaltsjahr 2025 keine 
Anpassung erfolgen.
 
Ein Mitglied des Gremiums äußert Beden-
ken bezüglich der Höhe der Hallenge-
bühren und regt an, die Fairness des am 
Umsatz orientierten Gebührenmodells 
zu hinterfragen. Es merkt an, dass Verei-
ne, die viel Aufwand in die Organisation 

einer umsatzstarken Veranstaltung in-
vestieren, entsprechend höhere Gebüh-
ren zahlen müssen. Bürgermeister Mors 
erklärt, dass er die aktuelle Regelung für 
fair hält. Im Vergleich zu den Alternativen 
seien die Kosten der Hallengebühr mo-
derat. Zudem erinnert er daran, dass die 
Art der Abrechnung durch den Gemein-
derat festgelegt wurde, der sie bei Bedarf 
anpassen kann. Ein weiteres Mitglied des 
Gremiums verteidigt das aktuelle Modell. 
Er weist darauf hin, dass die Hallen eine 
sehr gute Ausstattung bieten, was die Ge-
bühren rechtfertigt. Zudem ermögliche 
das Modell, dass auch kleinere Veranstal-
tungen, die nur geringe Einnahmen ge-
nerieren, weiterhin rentabel bleiben.
 
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Hallen-
gebühren und die Gebühren für die Tor-
kel im Haushaltsjahr 2025 beizubehalten.
 
Anpassung der Freibad-Benutzungs-
gebühren
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Freibad-
gebühren im Haushaltsjahr 2025 beizube-
halten.
 
Anpassung der Schlachthausgebüh-
ren
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Schlacht-
hausgebühren im Haushaltsjahr 2025 bei-
zubehalten.
 
Anpassung der Abfallgebühren
Die Abfallgebühren wurden letztmals 
zum 01.01.2023 angepasst. Nach Über-
prüfung der Kosten hat die Verwaltung 
auf der Basis der aktuellen Behälterzahlen 
und der voraussichtlichen Kosten eine 
Neukalkulation der Abfallgebühren vor-
genommen.
 
Die gestiegenen Aufwendungen resul-
tieren vorwiegend aus den Kostenstei-
gerungen der Entsorgungsunternehmen. 
Hauptfaktoren für diese Erhöhung sind 
die hohen Kraftstoffpreise, steigende Per-
sonalkosten sowie verteuerte Gebühren 
für die Verwertung und Entsorgung von 
Abfällen.
 
Einige Mitglieder des Gremiums äußern 
Kritik an den Verzögerungen bei der 
aktuellen Sperrmüllabholung. Zudem 
wird bemängelt, dass Einwohner häu-
fig Gegenstände auf die Straßen stellen, 
die weder zum Sperrmüll noch zum Alt-
holz gehören. Kämmerin Nadja Scheffel 
erläutert, dass die Verzögerungen auf 
Personalausfälle sowie die schwierige 
Wetterlage in der vergangenen Woche 
zurückzuführen sind. Dadurch habe das 
Entsorgungsunternehmen Remondis 
Rückstände aufzuarbeiten, was auch in 
Steißlingen zu Verzögerungen geführt 
hat. Sie betont, dass die Situation auch für 
die Verwaltung unbefriedigend sei.
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Ein Mitglied des Gremiums schlägt vor, das 
Abholsystem zu überdenken. In anderen 
Gemeinden sei es üblich, dass Haushalte 
die Sperrmüllabholung und die zu entsor-
genden Gegenstände vorab anmelden. In 
Steißlingen hingegen werde der allge-
meine Abholtag teilweise für komplette 
Haushaltsauflösungen genutzt.
 
Ein weiteres Mitglied fragt nach den ver-
gleichsweise geringen Kosten für die Ab-
holung von Sperrmüll und Altholz. Nadja 
Scheffel erklärt, dass die aktuellen Kosten 
auf einer Ausschreibung basieren, die vor 
sieben Jahren durchgeführt wurde. Für 
das Jahr 2026 steht eine neue Ausschrei-
bung an, bei der mit einer deutlichen Er-
höhung der Kosten zu rechnen ist.
 
Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt, die Ab-

fallgebühren zum 01.01.2025 anzu-
passen.

2. Der Gemeinderat stimmt der Kalkula-
tion und der Änderung der Abfallwirt-
schaftssatzung zu.

 
Anpassung der Abwassergebühren
Die Abwassergebühren wurden zuletzt 
zum 01.01.2023 angepasst. Wie bei den 
Abfallgebühren schlägt die Verwaltung 
vor, eine Anpassung im Jahr 2025 vorzu-
nehmen.
Ein Mitglied des Gremiums erkundigt 
sich, welche Investitionen in Höhe von 
150.000 € im Bereich Niederschlagswas-
ser geplant sind. Bauamtsleiter Christian 
Weber antwortet, dass die geplanten In-
vestitionen Kanalbauarbeiten sowie den 
Bau eines Sickerbeckens umfassen.

Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt, die Ab-

wassergebühren zum 01.01.2025 an-
zupassen.

2. Der Gemeinderat stimmt der Kalkula-
tion und der Änderung der Abwasser-
satzung zu.

 
Anpassung der Kurtaxe
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Kurtaxe 
für das Haushaltsjahr 2025 beizubehalten.
 
Anpassung der Friedhofsgebühren
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Fried-
hofsgebühren für das Haushaltsjahr 2025 
beizubehalten.
 
Anpassung der Stellplatzgebühren 
und Tiefgaragenstellplatzgebühren
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Stell-
platz- und die Tiefgaragenstellplatzge-
bühren für das Haushaltsjahr 2025 beizu-
behalten.
 
Festsetzung der Elternbeiträge für die 
Kindertagesstätten der Gemeinde ab 
dem 01.01.2025 und 01.01.2026

Die Spitzenverbände der Kirchen und des 
Gemeindetags geben ihre gemeinsamen 
Empfehlungen seit diesem Jahr wieder 
für 2 Jahre heraus. Durch die Corona-Pan-
demie bedingt und aufgrund der letzt-
jährigen hohen Inflation gab es in den 
vorangegangenen 3 Jahren nur für das 
jeweilige Kindergartenjahr eine Empfeh-
lung.
Die Spitzenverbände haben sich Mitte 
Mai dieses Jahres für das Kindergarten-
jahr 2024/2025 auf eine Anhebung um 
7,5% und für das darauffolgende Kinder-
gartenjahr 2025/2026 auf eine Anhebung 
von 7,3% geeinigt.
 
Begründet wird die Anhebung unter dem 
Hinweis, dass die Träger und die Fach-
kräfte in den Einrichtungen ein bedarfs-
orientiertes und qualitativ beachtliches 
Angebot der frühkindlichen Bildung und 
Betreuung gewährleisten. Nach wie vor 
unterliegt die Arbeit in der frühkindlichen 
Bildung stetigen Kostensteigerungen. 
Zudem sollen die tatsächlichen Kosten-
steigerungen in Zeiten der Pandemie, 
welche bewusst nicht im erforderlichen 
Maß in die Erhöhung der Elternbeiträge 
eingeflossen sind, zusammen mit der 
letzten größeren Anpassung von 8,5% 
weiter nach und nach durch eine deut-
lich höhere Anpassung der Beitragssätze 
nachgeholt werden.
 
Einige Mitglieder des Gremiums zeigen 
sich zwiegespalten zwischen den not-
wendigen Erhöhungen der Beiträge und 
gleichzeitig der zusätzlichen finanziellen 
Belastung der Familien. Einigkeit besteht 
darüber, dass das Betreuungsangebot in 
Steißlingen qualitativ hochwertig ist und 
sowohl die Personalkosten als auch die 
Betreuungsschlüssel bereits optimiert 
sind. Herr Schmeh ergänzt, dass zusätz-
lich immer wieder neue Anforderungen 
an die Betreuungseinrichtungen gestellt 
werden, wie beispielsweise die Einfüh-
rung des „SprachFit“-Programms. Dieses 
landesweite Konzept zur frühkindlichen 
Sprachförderung zielt darauf ab, dass Kin-
der mit ausreichenden Sprachkompeten-
zen eingeschult werden. Im Rahmen von 
„SprachFit“ werden in Steißlingen zwei 
Erzieherinnen weitergebildet.
 
Ein Mitglied des Gremiums argumentiert, 
dass die aktuelle Kostenbeteiligung der 
Eltern ohnehin sehr gering ist und eine 
prozentuale Erhöhung kaum spürbare 
Auswirkungen hätte. Er schlägt deshalb 
vor, den Elternanteil auf 10% zu deckeln. 
Bürgermeister Mors betont die Bedeu-
tung der Wirtschaftlichkeit trotz famili-
ärer Unterstützung. Er weist darauf hin, 
dass qualitativ hochwertige Betreuung 
mit entsprechenden Kosten verbunden 
ist. Herr Schmeh hat berechnet, dass die 
Eltern für einen Ü3-Platz derzeit 0,94 € pro 
Betreuungsstunde bezahlen, was im Ver-
gleich zu alternativen Betreuungsformen 
sehr günstig ist.

Beschluss:
1. Die Benutzungsgebühren werden 

entsprechend den Empfehlungen der 
Spitzenverbände und dem Trägertref-
fen für das Kalenderjahr 2025 um + 7,5 
%, gültig ab dem 01.01.2025, erhöht.

2. Die Benutzungsgebühren werden 
entsprechend den Empfehlungen der 
Spitzenverbände und dem Trägertref-
fen für das Kalenderjahr 2026 um + 7,3 
%, gültig ab dem 01.01.2026, erhöht.

3. Der vorgelegten Kalkulation und der 
Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Benutzungsgebühren für 
die Kinderbetreuungseinrichtungen 
der Gemeinde Steißlingen werden zu-
gestimmt.

 
Aufstellungsbeschluss Änderungen 
FNP 2020
Am 09.01.2025 findet die nächste Sitzung 
des Gemeinsamen Ausschusses der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft Sin-
gen, Rielasingen-Worblingen, Steißlingen 
und Volkertshausen (VVG) statt. Dabei 
werden aktuelle Verfahren der gemeinsa-
men Flächennutzungsplanung behandelt 
und beschlossen. Vorab ist der Beschluss 
in den beteiligten Gemeinden zu fassen. 
 
30. Änderung FNP 2020: Sonderbauflä-
chen Photovoltaik, Rielasingen-Worblin-
gen 
 
Mit dieser Flächennutzungsplanände-
rung sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage geschaf-
fen werden. Das Plangebiet liegt an der 
nördlichen Gemarkungsgrenze Rielasin-
gen-Worblingen, im Gewann Münchried 
und wird im Osten von einer Waldfläche 
begrenzt. Die Fläche beträgt insgesamt 
ca. 17,3 ha.
 
Beschluss:
1. Die Aufstellung der 30. Änderung 

Flächennutzungsplan 2020 der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Singen, Rielasingen-Worblingen, 
Steißlingen und Volkertshausen wird 
beschlossen.

2. Dem Entwurf der 30. Änderung Flä-
chennutzungsplan 2020 in der Fas-
sung vom 12.11.2024 wird zugestimmt.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Bürger 
gemäß § 3 (1) BauGB und die Anhö-
rung der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (1) BauGB sind durchzufüh-
ren.

4. Ergibt sich aus den vorhergehen-
den Verfahrensschritten keine Än-
derung des Planungsentwurfs, so ist 
die öffentliche Auslegung gemäß § 
3 (2) BauGB in Verbindung mit § 4 (2) 
BauGB durchzuführen.

 
29. Änderung FNP 2020: Sonderbauflä-
chen Krankenhaus und Schienenhalte-
punkt, Singen
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Die Stadt Singen beabsichtigt, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung eines Klinikums für den Land-
kreis Konstanz mit Schienenhaltepunkt 
im Bereich Singen-Nord zu schaffen. Das 
Plangebiet liegt am nördlichen Stadtein-
gang Singens. Östlich der L191 (Verbin-
dungsstraße Singen – Engen), südlich der 
Nordstadtanbindung liegt die geplante 
Sonderbaufläche Krankenhaus (ca. 11,5 
ha), die im Süden und Osten von den gärt-
nerischen Nutzungen im Bereich der Aach 
begrenzt wird. Westlich des Plangebiets 
der Sonderbaufläche Krankenhaus liegt 
die Schienenstrecke Singen - Engen. In die-
sem Bereich ist die geplante Sonderbau- 
fläche Schienenhaltepunkt auf einer Fläche 
von ca. 1,1 ha geplant. Die Gesamtfläche 
dieser FNP-Änderung beträgt ca. 13,7 ha.
 
Beschluss:
1. Die Aufstellung der 29. Änderung 

Flächennutzungsplan 2020 der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Singen, Rielasingen-Worblingen, 
Steißlingen und Volkertshausen wird 
beschlossen.

2. Dem Entwurf der 29. Änderung Flä-
chennutzungsplan 2020 in der Fas-
sung vom 13.11.2024 wird zugestimmt.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Bürger 
gemäß § 3 (1) BauGB und die Anhörung 
der Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) BauGB sind durchzuführen.

4. Ergibt sich aus den vorhergehen-
den Verfahrensschritten keine Än-
derung des Planungsentwurfs, so ist 
die öffentliche Auslegung gemäß § 
3 (2) BauGB in Verbindung mit § 4 (2) 
BauGB durchzuführen.

 
27. Änderung FNP 2020: Wohnbaufläche, 
Steißlingen
 
Mit dieser Flächennutzungsplanände-
rung sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Entwicklung der 
Wohnbaufläche in Steißlingen geschaffen 
werden. Das Planungsgebiet ist im FNP 
2020 der Vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Singen, Rielasingen-Worblin-
gen, Steißlingen und Volkertshausen 
wirksam seit 24.11.2010 (zuletzt geändert 
durch die 20. Änderung vom 05.07.2023) 
als Fläche für die Landwirtschaft darge-
stellt und soll entsprechend der geplan-
ten Nutzung als Wohnbaufläche und 
Grünfläche dargestellt werden.
 
Beschluss:
1. Den Abwägungsvorschlägen wird 

zugestimmt. Die vorgebrachten An-
regungen werden, soweit sie nicht 
berücksichtigt werden konnten, zu-
rückgewiesen.

Redaktionsschluss 
„Steißlingen  
aktuell“ über den 
Jahreswechsel
Letzte Ausgabe 2024: 
KW 51 (19. Dezember), Redaktions-
schluss am Dienstag, 17. Dezember 
um 12:00 Uhr
 
Erste Ausgabe 2025: 
KW 2 (09. Januar), Redaktionsschluss 
am Dienstag, 07. Januar um 12:00 Uhr

2. Dem Entwurf der 27. Änderung Flä-
chennutzungsplan 2020 der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft 
Singen, Rielasingen-Worblingen, 
Steißlingen und Volkertshausen (VVG) 
wird in der Fassung vom 18.11.2024  
zugestimmt.

3. Die öffentliche Auslegung gemäß § 
3 (2) BauGB in Verbindung mit § 4 (2) 
BauGB ist durchzuführen.

 
Bekanntgaben
Verlegung von Carsharing-Fahrzeug
Die Gemeinde Steißlingen bietet seit 2021 
in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
Radolfzell das E-Carsharing-Angebot „See-
fahrer“ an. Die beiden Elektrofahrzeuge 
standen bisher an der Volksbank und vor 
dem Rathaus zur Verfügung. Bürgermeis-
ter Mors gibt bekannt, dass das Fahrzeug 
von der Volksbank zum Bauhof verlegt 
wurde, während das zweite Fahrzeug wei-
terhin vor dem Rathaus stationiert ist.
 
Eröffnung „Welt-Raum“
Bürgermeister Mors lädt zur Eröffnung 
des „Welt-Raums“ am Freitag, 13. Dezem-
ber 2024, um 17.30 Uhr in der Schulstraße 
11 ein. Der „Welt-Raum“ soll ein Begeg-
nungsort für Menschen aus aller Welt 
sein, an dem gelebte Integration im Mit-
telpunkt steht.

DIE GEMEINDE
INFORMIERT

Weihnachten steht vor 
der Türe
Die Adventszeit hat begonnen, und Weih-
nachten rückt näher – höchste Zeit, sich 
Gedanken über die Geschenke für Ihre 
Liebsten zu machen! Wenn Sie noch auf 
der Suche nach einer persönlichen und 
zugleich praktischen Überraschung sind, 
haben wir genau das Richtige für Sie: 
Charmante Steißlinger Produkte, die Herz 
und Heimat verbinden.
 
Unsere Geschenkideen:
•	 Steißlinger Handtücher

In drei Farben erhältlich – perfekt für 
Badezimmer oder Sporttasche.
Klein (50 x 100 cm): 11,00 €
Groß (67 x 140 cm): 17,00 €

•	 Steißlinger Gläser
Für den gedeckten Tisch oder die ge-
mütliche Runde.
Einzelglas: 2,00 €
6er-Karton: 10,00 €

•	 Thermobecher „to go“
Damit der heiße Kaffee oder Tee auch 
unterwegs warm bleibt.
Preis: 11,50 €

•    Filztasche im Steißlinger Design 
Der perfekte Begleiter für Einkäufe oder 
als stilvolle Geschenkverpackung.
Preis: 14,00 €

•	 Steißlinger Wegweiser-Tasse
Ein Hingucker für jeden Frühstücks-
tisch.
Preis: 6,50 €

•	 Praktische Geldbörse
Klein, handlich und immer griffbereit.
Preis: 3,50 €

•	 Das Steißlinger Buch
Für Leseratten und Heimatliebhaber – 
ein besonderes Geschenk.
Preis: 22,00 €

Noch unentschlossen?
Mit einem Gutschein für die Badesaison 
2025 verschenken Sie Vorfreude auf son-
nige Stunden und Badespaß.
Alle Produkte und Gutscheine sind in der 
Tourist-Information im Rathaus erhältlich. 
Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich in-
spirieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Informationen zur  
Abfuhr von Altholz  
und Sperrmüll
Um das Erscheinungsbild unserer Ge-
meinde weiterhin ordentlich zu hal-
ten bitten wir Sie, jeglichen Müll, der 
bei der Altholz- und Sperrmüllabfuhr 
möglicherweise liegen geblieben ist, 
wieder von der Straße zu entfernen.

Altholz: Es wurden nur haushaltsübliche 
Mengen abgeholt. Bei größeren Mengen 
aus Umbaumaßnahmen erfolgte keine 
Entsorgung über die kommunale Abfuhr.
Holz aus dem Außenbereich (behandelt 
und unbehandelt), behandeltes Holz (mit 
Farbe und Lacken, beispielsweise Fenster-
läden und Außentüren), Holz aus dem Gar-
ten oder speziellen Bereichen wurden nicht 
mitgenommen. Diese müssen selbst bei 
einer Entsorgungsfirma angeliefert werden. 
Zu spät bereitgestelltes Altholz wurde 
ebenfalls nicht abgefahren.

Sperrmüll: Nicht mitgenommen wurden 
diverse Teile von Fahrzeugen (Autos, Mo-
torräder), Waschbecken, Elektrogeräte, 
gewerblicher Müll, Kleinteile welche auch 
in die Restmülltonne passen und Metall. 
Beachten Sie auch hier bitte: Es wurde 
nur Sperrmüll in haushaltsüblichen 
Mengen abgeholt, keine Haushaltsauf-
lösungen.
 
Metallschrott und Elektrogeräte 
sind separat zu entsorgen.
Metallschrott und Elektrokleingeräte kön-
nen beim Wertstoffhof in Steißlingen ab-
gegeben werden. Für Metalle gibt es zu-
sätzlich zweimal im Jahr Sammlungen, die 
örtliche Vereine durchführen. Diese finden 
immer im Frühling und im Herbst statt und 
werden im Steißlingen aktuell angekündigt.
Elektrogroßgeräte können auf dem Wert-
stoffhof vom Landkreis Konstanz in Sin-
gen-Rickelshausen abgegeben werden.
 
Sollten Sie Fragen zu den Sonderab-
fuhren haben, wenden Sie sich bitte 
an Patricia Gut, Tel.: 9293-21 oder per 
Mail: pgut@steisslingen.de.

Welt-Raum
Der Raum für  
Menschen aus  
aller Welt
Herzliche Einladung an alle Frauen 
aus Steißlingen zum Frauenfrüh-
stück am
 
Montag, 09. Dezember 09:00 – 
11:00 Uhr in der Schulstraße 11
 
Jede Frau bringt ihre Lieblingsfrüh-
stückszutaten selbst mit, dann gibt 
es sicher ein abwechslungsreiches 
und buntes Buffet. Für Kaffee und 
Tee ist gesorgt!
Dieses Frauenfrühstück findet immer 
am zweiten Montag im Monat statt, 
das nächste Mal am 13. Januar 2025. 
Kleine Kinder dürfen gerne mitge-
bracht werden.

Fahrplanwechsel im 
Regionalbusverkehr 
zum 15. Dezember 
2024
Zum 15. Dezember 2024 tritt ein ge-
änderter Fahr plan im Regionalbus-
verkehr in Kraft. Der Schwerpunkt 
des diesjährigen Fahrplanwechsels 
liegt auf Anschlusssicherungen. Die 
Fahrpläne werden so umgestaltet, 
dass Umstiege sowohl zwischen ver-
schiedenen Buslinien als auch zwi-
schen Bussen und Zügen optimiert 
werden. Hierzu werden einzel ne 
Fahrtzeiten angepasst.
 
Das Landratsamt bittet alle Fahrgäs-
te, sich recht zeitig über die geänder-
ten Fahrtzeiten zu informieren. Die 
neuen Fahrpläne stehen ab sofort 
auf der Webseite des Verkehrsver-
bundes Hegau-Bodensee www.
vhb-info.de, www.bwegt.de und 
www.DB.de zur Verfügung. Für tele-
fonische Auskünfte steht die kos-
tenfreie Hotline des bwtarif-Kun-
denservice unter 0800 298 2743 
rund um die Uhr zur Verfügung.

Ausgabe der 
Sportfischerkarten 
für 2025
Das Landratsamt beginnt am Mitt-
woch, 4. De zember 2024 mit der 
Ausgabe der Sportfischerkarten für 
das Jahr 2025. Die Abwicklung er-
folgt vor Ort in der Außenstelle in der 
Max-Stromeyer-Straße 168 in Kon- 
stanz oder per Post. Neuanträge kön-
nen auch per E-Mail an Ordnungs-
amt@LRAKN.de gestellt werden.
 
Das erforderliche Antragsformu-
lar ist auf der Internetseite des 
Landratsam ts unter www.LRAKN.
de/jagd+und+fischerei verfüg-
bar. Außerdem werden eine Kopie 
des blauen Fischereischeins und 
bei Verlängerungen die aktuelle 
Sportfischerkarte benö tigt. Abge-
laufene Fischereischeine müssen 
vor An tragstellung bei der Wohn-
ortgemeinde verlängert werden. Für 
Dauercam per ist eine Kopie des aktu-
ellen Mietvertrages beizufügen; bei 
Neuanträgen und Umzug eine Kopie 
des Personalausweises mit Anschrift. 
Das Landrats amt bittet darum, pos- 
talischen Anträgen kein Bargeld bei-
zulegen. Es wird eine Rechnung ver-
schickt. Energieagentur bietet 

kostenlose Energiebe-
ratung am 11. Dezem-
ber an
Weniger Energie verschwenden, Ressour-
cen sinnvoll nutzen, das Klima schonen: 
Auch im Eigenheim lässt sich viel Energie 
sparen. Je nach Gebäude gibt es unter-
schiedliche Möglichkeiten und Einspar-
potenziale. Wenn eine Sanierung oder ein 
Heizungstausch evtl. ansteht, kann eine 
Beratung inkl. Hinweis auf Fördermittel 
eine hilfreiche Unterstützung sein. Eine 
Starthilfe für die persönliche Energiewen-
de ist die kostenlose Erstberatung im 
Rathaus in Steißlingen.

Der nächste Termin findet am Mitt-
woch, 11. Dezember von 14:15 - 17:15 
Uhr statt. Diese kostenlose Beratung 
durch die Energieagentur Kreis Konstanz 
gGmbH zeigt anbieterunabhängig und 
individuell, wie mit welchen Maßnahmen 
und mit welchen Verhaltensänderungen 
gezielt Energie eingespart werden kann, 
ohne auf den gewohnten Komfort ver-
zichten zu müssen.
 
Terminanmeldung bei der Energieagen-
tur Kreis Konstanz, per Mail an 
info@ea-kn.de 
bzw. telefonisch unter 07732-939 1234 
(Mo - Fr 08:30 - 11:30 Uhr).

Straßensperrung 
Weihnachtsmarkt 
07./08. Dezember 
2024
Wie jedes Jahr sind die öffentlichen Ver-
kehrsflächen in der Kirchstraße vor der 
Torkel während des Weihnachtsmarktes 
für den Verkehr gesperrt. In der Umge-
bung des Weihnachtsmarktes sind tem-
poräre Halteverbote aufgestellt.

Wir bitten speziell die Anlieger um 
Berücksichtigung.
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Nachtrag zum Adventsfenster
In der Übersicht der diesjährigen Adventsfenster in KW 48 waren noch ein paar 
Lücken. Eine weitere Familie hat sich gemeldet, um ein Fenster zu gestalten:
 
15. Dezember Familie Eiselein, Goethestr. 10
 
Herzlichen Dank für die Bereitschaft an alle Teilnehmenden und viel Spaß allen 
Bürgerinnen und Bürgern beim abendlichen Spaziergang durch Steißlingen.
Alle Fenster und Adressen finden Sie auch online unter https://adventsfens-
ter-steisslingen.de/

Musikschule der  
Gemeinde Steißlingen

Bücherei 
St. Remigius  
Steißlingen

10 Jahre Onleihe libell-e in der 
Bücherei St. Remigius
Rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag und 
7 Tage die Woche stellt die Bücherei ihren 
Nutzerinnen und Nutzern barrierefrei, 
zusätzlich zum Medienangebot vor Ort, 
seit 2014 elektronische Medien in Form 
von eBooks, eAudios, Hörspielen und 
eMagazines zur Verfügung. Im Dezember 
2014 starteten wir als eine von 18 katho-
lischen öffentlichen Büchereien aus den 
Bistümern Freiburg, Köln, Limburg, Mainz, 
Rottenburg-Stuttgart und Trier das Onlei-
he-Angebot libell-e unter der Federfüh-
rung des Borromäusvereins in Bonn.

Mit einem gültigen Benutzerausweis und 
einem persönlichen Passwort können 
über die Plattform www.libell-e.de oder 
die Onleihe-App eine Vielzahl von eMe-
dien durchstöbert, entliehen und auf ein 
gewünschtes Endgerät (PC, E-Reader, 
Smartphone, Laptop, Tablet) herunter-
geladen werden. Da die Nutzung nach 
der festgelegten Ausleihfrist nicht mehr 
möglich ist, entstehen auch keine Säum-
nisgebühren.

Beginnend mit etwas mehr als 2.400 Ti-
teln, darunter ca. 300 eAudios und vier 
e-Magazine-Abonnements im Dezem-
ber 2014 ist der Bestand mittlerweile auf 
über 22.500 Titel (24.000 Exemplare) an-
gewachsen. Den größten Anteil machen 
die eBooks (sowohl aus der Belletristik als 
auch Sachbücher) mit über 18.200 Exem-
plaren aus, ca. 4.900 eAudios und 90 eMa-
gazine-Abonnements komplettieren das 
Angebot. Zweimal pro Monat wird der 
Bestand um aktuelle Neuerscheinungen 
(soweit die Verlage Lizenzen für die Leihe 
anbieten) jeweils im Wert von ca. 2.800 
Euro erweitert. Um die Wartezeit für häu-
fig nachgefragte eMedien gering zu hal-
ten, werden zusätzliche Staffelexemplare 
erworben. Dieses großzügige Einkaufs-
verhalten ist nur durch den Zusammen-
schluss zum Verbund möglich, in dem 
jede der mittlerweile 55 Verbundbüche-
reien zum Bestandsaufbau beiträgt. Im 
Startmonat nutzten neugierige 24 Lese-
rinnen und Leser das neue Angebot aus. 
Die Zahl der Nutzer hat sich inzwischen 
deutlich erhöht.
 
Sollten Sie bisher noch nicht von diesem 
großartigen Angebot Gebrauch machen, 
melden Sie sich doch während der Öff-
nungszeiten in der Bücherei an und las-
sen sich für die Onleihe freischalten. Die 
Ausleihe ist kostenlos.
 
Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Be-
such.
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Seniorentreff

Eingeladen sind alle Senior*innen ab 60 
Jahren und sonstige interessierte Bür-
ger*innen. Unsere Veranstaltungen fin-
den 14-tägig am Donnerstagnachmit-
tag von 14.30 bis 17.00 Uhr statt und 
werden immer rechtzeitig im Steißlin-
gen aktuell angekündigt.
Neben Kaffee und Kuchen und sonstigen 
Getränken runden unterhaltsame Ge-
spräche und ein buntes Programm die 
Nachmittage ab.
 
05.12.2024 Besinnlicher Adventsnach-
mittag mit Nikolausbesuch
 
Vorschau: Achtung schon in 8-Tagen!!
12.12.2024 Wir singen Weihnachtslie-
der mit Franz Meister
 
Mittwoch-Seniorengymnastik
Die Seniorengymnastik "Fit-in-den-
Tag" findet  wöchentlich jeden Mittwoch 
von 09.30 Uhr - 10.30 Uhr ebenfalls in 
der Begegnungsstätte statt. Wir bewegen 
uns nach Musik überwiegend im Sitzen 
auf dem Stuhl und je nach Können auch 
im Stehen hinter dem Stuhl. Bequeme 
Kleidung ist von Vorteil. Neue Teilneh-
mer*innen sind herzlich willkommen. 
"Reinschnuppern" ist jederzeit möglich.

Kleiderladen des 
DRK Steißlingen- 
Orsingen
Öffnungszeiten: Do von 9 bis 11 Uhr & 16 bis 18 Uhr

Schöne Herbst- und Winterkleidung 
und große Auswahl an Spielen  
In den letzen Wochen haben wir viel schö-
ne und gut erhaltene Herbst- und Win-
terbekleidung erhalten. Falls Sie für die 
kältere Jahreszeit noch etwas brauchen, 
schauen Sie einfach mal in unserem Klei-
derladen vorbei. Wir bieten schöne Win-
terjacken für Damen und Herren. Auch für 
die Kinder und Jugendlichen können Sie 
etwas finden.
Durch eine Spende haben wir viele 
gut erhaltene Brett- und andere Spie-
le erhalten. Diese sind ein ideales 
Geschenk zum Nikolaus und zu Weih-
nachten. Kommen Sie einfach mal vor-
bei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Familienzentrum  
Storchennest

Wir gratulieren Stefanie Städele 
zum 50. Geburtstag

Seit dem 01. Januar 1997 gehört Stefanie 
Städele dem Team des Storchennests an. 
Viele Steißlinger Kinder hat sie durch die 
Kindergartenzeit liebevoll begleitet und 
unterstützt. Die Gemeinde möchte ihr an 
dieser Stelle für die stets gute und enga-
gierte Arbeit danken.
 
Wir wünschen ihr viel Glück und Gesund-
heit zum 50. Geburtstag und freuen uns 
auf viele weitere gemeinsame Jahre!

v. l.: Roland Schmeh (Personalleiter), Stefanie Stä-
dele und Andrea Gnann (Leitung Familienzent-
rum) 

KINDERGÄRTEN
& SCHULE

UNSERE VEREINE 
INFORMIEREN

Abt. Handball

Weihnachtsbaum in der Mindlestalhalle
Die Kinder unserer F-Ju-
gend haben den Weih-
nachtsbaum im Foyer 
der Mindlestalhalle ge-
schmückt! Wir finden, das 
habt Ihr großartig ge-
macht - vielen Dank! 

Ausblick auf die Handballspiele am kommenden Wochenende:  
Da sind unsere Teams sowohl auswärts unterwegs als auch daheim zugange.
Am Samstag gibt es noch einmal ein geballtes Programm in der Mindlestalhalle mit 
hoch interessanten, spannenden Spielen, u.a. auch das Landesliga-Derby unserer Her-
ren 2 gegen die DJK Singen um 16.00 Uhr.
Danach sind die Damen 1 dran, die die Heim-Punkte dringend brauchen, um ihren 
guten Mittelfeldplatz gegen Neckarsulm zu sichern.
Die TuS- Herren 1 treten um 20.00 Uhr letztmals in diesem Jahr zuhause an. Gegner ist 
der TuS Altenheim, der ebenfalls weit oben in der Tabelle steht. 

TuS

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Samstag, 07.12.2024 Heim Gast

11.30 Uhr B-Jug. W. 2 OL-SB HSG Freiburg 
2

TuS

12.45 Uhr D-Jug. W. BOL Oberer Hegau TuS

16.00 Uhr B-Jug. M. BOL Oberer Hegau TuS

14.30 Uhr D-Jug. Gem. 2 BOL TV Meßkirch TuS

17.40 Uhr B-Jug. W. 1 BuLi TSV Ismaning TuS

12.45 Uhr E-Jug. Gem. BOL TuS HC Lauchringen

14.00 Uhr A-Jug. M. OL-SB TuS SG Kappelw./Steinb.

16.00 Uhr Herren 2 LL TuS DJK Singen

18.00 Uhr Damen 1 RL-BW TuS SU Neckarsulm 2

20.00 Uhr Herren 1 OL-SB TuS TuS Altenheim

Sonntag, 08.12.2024 Heim Gast

12.30 Uhr C-Jug. M. BOL TV Überlingen TuS

11.00 Uhr C-Jug. M. BOL TuS DJK Singen

14.30 Uhr Herren 3 BOL TuS HSC Radolfzell

16.30 Uhr Damen 2 OL-SB TuS HB Kinzigtal

 
Wichtiger Hinweis:
Am Freitagbend, 20. Dezember um 20.30 Uhr, findet das Hegau-Oberliga-Derby 
zwischen dem TV Ehingen und dem TuS Steißlingen in der Eugen-Schädler-Halle statt. 
Wie im letzten Jahr haben wir ein Kontingent an Eintrittskarten zum Vorverkauf gesi-
chert. Interessierte können diese, solange der Vorrat reicht, am kommenden Samstag, 
07. Dezember ab 16.00 Uhr an der Abendkasse in der Mindlestalhalle erwerben. Wir 
gehen davon aus, dass die Karten schnell vergriffen sind.

Abt. Turnen

Die Seniorinnen und Senioren wurden am Seniorennachmittag der Gemeinde Steißlin-
gen in der Seeblickhalle unter anderem durch die 4-5 jährigen Mitglieder der Abteilung 
Turnen des TuS Steißlingen unterhalten. 
Mit "1,2,3 im Sauseschritt" brachten die Jungs und Mädels nicht nur Stimmung in die 
Halle sondern auch Bewegung. Die Halle war erfüllt von strahlenden Augen und fröhli-
chen Gesichtern. Weiter ging es auf der Bühne mit „In der Weihnachtsbäckerei“. Einstu-
diert von Sarah Zimmermann, Jessica Körner, Heidi Stump und Katharina Josef zeigten 
die Bäckerinnen und Bäcker, was so alles in ihre Weihnachtskekse kommt.

Sportschützenverein

Termine 
08. Dezember 2024
Adventskaffee des SSV-Steißlingen ab 
15:00 Uhr (im Schützenhaus)
Anmeldung im Schützenhaus oder an 
schriftfuehrer@schuetzen-steisslingen.de
 
06. Januar 2025 
Drei Königschießen ab 10:00 Uhr
 
Öffnungszeiten Weihnachten und Jah-
reswechsel:
Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Don-
nerstag, 26. Dezember 2024 ist das Schüt-
zenhaus ab 10:00 Uhr geöffnet. Am Mitt-
woch, 01. Januar 2025 ist geschlossen.
 
Informationen zu den Trainingszeiten 
sowie weitere Informationen gibt es auf 
unserer Webseite: www.schuetzen-steiss-
lingen.de 

DLRG Ortsgruppe 
Steißlingen

BGV Schwimmhelden: Feierliche 
Scheckübergabe vor dem „Alten 
Feuerwehrhaus“
Über eine besondere Auszeichnung im 
Rahmen der „BGV Schwimmhelden“ 
durfte sich die DLRG Steißlingen freuen. 
Unter 88 Projekten aus ganz Baden-Würt-
temberg erreichte die DLRG im Abstim-
mungsverfahren einen Platz unter den 
TOP 20 und wurde mit einem Scheck in 
Höhe von 500 € belohnt.
Die Übergabe des Schecks und der zu-
gehörigen Urkunde fand vor dem „Alten 
Feuerwehrhaus“ statt, das heute als Aus-
bildungsgebäude und Garage für den 
Mannschaftstransportwagen der DLRG 
genutzt wird. Carmen Martin von der BGV 
überreichte die Auszeichnung an den 
ersten Vorsitzenden der DLRG, Manuel 
Seidel, die kommissarische Schatzmeis-
terin Tanja Salewski sowie die Technische 
Leitung Jutta Stoltz-Seidel im Beisein von 
Bürgermeister Benjamin Mors.
Ebenso durfte sich die DLRG über weite-
re Schwimmbretter freuen, die künftig 
in der Schwimmausbildung zum Einsatz 
kommen werden.

!!!Fit Kids Turnen -  
Klassenstufen ändern sich!!!
Fit Kids 1. - 3. Klasse
montags 17:45 bis 18:45 Uhr
Schulturnhalle
Judith Zimmermann und Alina Löffel
 
Fit Kids 3. - 8. Klasse
dienstags 18:00 bis 19:00 Uhr
Schulturnhalle
Magdalena Josef und Jessica Körner
 
Spiel, Spaß und Bewegung steht im Fit 
Kids Turnen im Vordergrund.

Helfer*in gesucht!!!
Wir suchen noch eine Helferin oder einen 
Helfer für das Turnen der 3-jährigen 
(montags von 15:30 - 16:30 Uhr) - gerne 
Jugendliche ab 14 Jahren, Eltern oder 
Großeltern der Kinder.
 
Meldet Euch bei Sarah Zimmermann,  
telefonisch unter 0176 32290641 oder per 
E- Mail: zimmermannsarah93@web.de.



Seite 14 
Donnerstag, 05. Dezember 2024

Deutsch- 
Französischer Club

Unser Adventsfenster öffnet sich am 
Montag, 09. Dezember um 18.00 Uhr am 
Schaukasten des DFC in der Schulstraße. 
Wir laden Sie zu einer Märchenerzählung 
recht herzlich ein und freuen uns über alle 
kleinen und grossen Besucher.
      
Der DFC-Stammtisch findet am Diens-
tag, 10. Dezember wie gewohnt um 
19.00 Uhr im Gasthaus Lamm statt. Auch 
Nichtmitglieder sind herzlich willkom-
men.
 

Kath. Frauen- 
gemeinschaft

Adventsfeier
Zur Adventsfeier der kath. Frauengemein-
schaft (kfd) am Dienstag, 10. Dezember 
2024, 15:00 Uhr sind alle Frauen von 
jung bis alt ganz herzlich in den Saal des 
Remigiushauses eingeladen. Natürlich 
sind auch Nichtmitglieder willkommen.
Fern von Hektik, Stress und Kommerz 
wollen wir uns mit Liedern und Texten auf 
die Adventszeit besinnen. Gerne dürfen 
wieder für den gemütlichen Teil mit Tee 
und Gebäck „Versucherle“ aus der Weih-
nachtsbäckerei mitgebracht werden.
Wir bedanken uns im Voraus und freuen 
uns auf einen schönen Nachmittag mit 
Euch/Ihnen.
 
Feierabend im Advent
 „Feierabend im Advent“ (Montag, 02. 
Dezember bis Mittwoch, 18. Dezem-
ber, jeweils von 18:30 Uhr bis 19:00 
Uhr) ist ein ökumenisches Angebot in der 
evangelischen Friedenskirche für alle, die 
sich mit Gedanken, Musik, Stille und Ker-
zenschein in die Adventszeit einstimmen 
möchten.
Der „Feierabend im Advent“ am Diens-
tag, 17. Dezember von 18:30 Uhr bis 
19:00 Uhr wird von der kfd Steißlingen 
gestaltet. Herzliche Einladung auch hierzu.

Spielgruppe

Wir treffen uns jeden Dienstag von 9:30 
Uhr bis 10:30 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus zum gemeinsamen Spielen, 
Lachen, Toben, Welt entdecken. Alle Kin-
der bis ca. 3 Jahre sind mit ihren Begleit-
personen herzlich willkommen.
 
Bei weiteren Fragen dürft Ihr Euch 
gerne bei Ilona (0173 6647561), Sophie 
(0160 92386787) oder bei Selina (01590 
2489646) melden. Wir freuen uns auf 
Euch!

Pfadfinder

Friedenslicht  
Gottesdienst 
 am 4. Advent
Vielfalt leben -  Zukunft gestalten 
Auch dieses Jahr holen die Steißlinger 
Pfadfinder das Friedenslicht wieder 
in die Gemeinde, wo sie es in einem 
Aussendungsgottesdienst am 4. 
Advent (Sonntag, 22. Dezember)  
um 17.00 Uhr in der Kirche St. Re-
migius weiterverteilen möchten. 
Bis dorthin hat die kleine Flamme 
aus Bethlehem schon einen weiten 
Weg hinter sich. Von Bethlehem aus 
reist das Licht mit dem Flugzeug in 
einer geschützten Lampe nach Wien. 
Dabei überwindet es einen mehr als 
3.000 Kilometer langen Weg über 
viele Mauern und Grenzen. Es ver-
bindet Menschen vieler Nationen 
und Religionen. Dort wird es am drit-
ten Adventswochenende in viele eu-
ropäische Länder gesandt. Züge mit 
dem Licht fahren über den ganzen 
Kontinent und verteilen es weiter. 

Unter dem diesjährigen Motto 
"Vielfalt leben - Zukunft gestal-
ten"  laden wir Pfadis alle ein, mit-
zumachen und das Friedenslicht 
weiterzuschenken, Friedensbrin-
ger und Friedensstifter zu sein.

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Ökumene vor Ort

Feierabend im Advent
Montag - Freitag, 18.30 Uhr - 19.00 Uhr, 
Friedenskirche Steißlingen
 
Herzliche Einladung zu einer besonderen 
Zeit in der Friedenskirche in Steißlingen 
mit ein wenig Musik, wunderbarer Ker-
zenbeleuchtung, mit meditativen Texten 
und mit Gebet: Eine halbe Stunde für Alle, 
jeglicher Religion, die sich gestresst füh-
len, achtsam mit sich umgehen wollen, 
Kraft schöpfen möchten oder einfach 
eine Mini-Auszeit brauchen...
Adventszeit ist eine besondere Zeit. Diese 
kleine Auszeit will helfen, wieder zu sich 
zu kommen, achtsam mit sich umzuge-
hen – und dabei tief im Innern Gott ent-
gegenzugehen.

Einladung zu den Krippenspielen 
Am Heiligen Abend wird es zwei Krippen-
spiele geben: 14.30 Uhr am Schafstall 
und 15.00 Uhr in der Remigiuskirche. 
 
Zu beiden Krippenspielen laden die 
evangelische und die katholische Kir-
chengemeinde herzlich in ökumenischer 
Verbundenheit ein. Das Krippenspiel um 
15.00 Uhr in der Remigiuskirche wird von 
Kommunionkindern gestaltet. 
Am Schafstall können sich alle Kinder be-
teiligen, die gerne im Krippenspiel mit-
machen möchten. Herzliche Einladung 
zur ersten Probe am 14.12. um 10.00 
Uhr im Gemeindehaus der evangeli-
schen Friedenskirche. Generalprobe 
wird voraussichtlich am Freitag, 20.12. 
(letzter Schultag) um 14.20 Uhr sein.

Kath. Pfarrgemeinde  
St. Remigius Steißlingen

Das Pfarrbüro (Kirchstraße 9, Tel. 07738 / 262,
pfarramt.steisslingen@kath-hegau-mitte.de) 
ist zu den gewohnten Bürozeiten (Di, Do, Fr 
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr) besetzt.
Pfr. Mühlherr ist erreichbar unter
Tel. 0170 384 2032
werner.muehlherr@kath-hegau-mitte.de
Homepage: www.kath-hegau-mitte.de

Gottesdienst mit der Gruppe Silber-
streif 
Am Samstag, 07. Dezember um 18:30 
Uhr in Volkertshausen St. Verena wird die 
Eucharistiefeier gestaltet von der Gruppe 
Silberstreif zum Thema einer adventli-
chen Persönlichkeit: dem Heiligen Bischof 
Nikolaus. Musikalisch gestaltet wird der 
Gottesdienst durch die „singfamily“ (Sän-
gerinnen, Sänger, Instrumentalisten, die 
Freude am Musizieren haben).
 
Abendlob im Advent - Ökumenisches 
Hausgebet der ACK (Arbeitskreis 
Christlicher Kirchen) 
am Montag, 09. Dezember um 18:30 Uhr 
feiern wir in der Pfarrkirche in Beuren. Im 
ökumenischen Geist wollen wir uns im 
Gebet verbinden und uns auf das Kom-
men Jesus mit Gebeten, Gesängen und 
geistlichen Impulsen vorbereiten.
 
Weitere Infos 
zu Gottesdiensten und Veranstaltungen 
finden Sie im Pfarrblatt oder auf www.ka-
th-hegau-mitte.de
 
Gottesdienste:
Regelmäßiges Rosenkranzgebet: Sonn-
tag bis Donnerstag 18:15 Uhr 
 
Donnerstag, 05.12.
19:00 Uhr Eucharistiefeier als Roratemes-
se - mit anschließender eucharistischer 
Anbetung bis 24:00 Uhr
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Freitag, 06.12.
15:00 Uhr Eucharistische Anbetung für 
den Frieden, für die Familien und für den 
Schutz der Kinder und Jugendlichen
 
Samstag, 07.12.
18:30 Uhr Eucharistiefeier - gestaltet 
durch die Gruppe Silberstreif in Volkerts-
hausen
 
Sonntag, 08.12., 2. Adventssonntag
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Beuren
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Schlatt
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Steißlin-
gen
10:30 Uhr Kinderkirche in Volkertshausen
 
Montag, 09.12.
18:30 Uhr Abendlob im Advent - Ökume-
nisches Hausgebet der ACK in Beuren
 
Dienstag, 10.12.
09:00 Uhr Eucharistiefeier
 
Mittwoch, 11.12.
10:30 Uhr Eucharistiefeier im Neubau He-
lianthum
 
Donnerstag, 12.12.
19:00 Uhr Eucharistiefeier als Roratemesse
 
Freitag, 13.12.
15:00 Uhr Eucharistische Anbetung für 
den Frieden, für die Familien und für den 
Schutz der Kinder und Jugendlichen
 
Samstag, 14.12.
18:00 Uhr Beichtgelegenheit - Sakrament 
der Versöhnung in Steißlingen
18:30 Uhr Eucharistiefeier als Roratemes-
se in Steißlingen
 
Sonntag, 15.12., 3. Adventssonntag
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Hausen
10:15 Uhr Wort-Gottes-Feier in Beuren
10:30 Uhr Kinderkirche im Remigiushaus 
in Steißlingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier als Erklärgot-
tesdienst in Friedingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Volkerts-
hausen

Evangelische 
Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein

www.steisslingen-evangelisch.de

Pfarrerin Martina Stockburger
Pfarrbüro Friedhofstr. 19 UG
erreichbar unter Tel: 07738 / 9396153 oder 
015140446115 
martina.stockburger@kbz.ekiba.de

Gemeinschaftsbüro 
der Pfarrämter Bodman-Ludwigshafen, 
Steißlingen-Langenstein und Stockach 
Tuttlinger Str. 2, 78333 Stockach
Tel.: 07771/2641
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
Sekretärinnen Nicole Brunner 
und Inga Metz
Mo., Mi. & Do.: 
09:30 bis 12:30 Uhr
Homepage: nw-vom-see.de
Folgt uns auf Instagram: 
Pfarrerin_vorm_See  

Aktuelle Termine 

Sonntag, 08.12.2024, 2. Advent
09:30 Uhr Gottesdienst mit Taufen, 
Friedenskirche Steißlingen, Pfrin. Martina 
Stockburger
Herzliche Einladung zum Kirchenkaffee 
vor und nach, bzw zwischen den beiden 
Gottesdiensten!
11:00 Uhr Käfer- und Kindergottes-
dienst ‚Mache dich auf und werde 
Licht‘ für Kinder von 2 bis 12 Jahren, 
Friedenskirche Steißlingen, Pfrin. Martina 
Stockburger und Team
19:30 Uhr Konzert zeitgenössische Or-
gelmusik von Sascha Henkel

Dienstag, 10.12.2024
14:30 Uhr Seniorennachmittag im Ev. 
Gemeindehaus Steißlingen. Wir heißen 
alle herzlich willkommen und laden ein zur 
Adventsfeier bei anregendem Gespräch 
mit Kaffee und Kuchen und freuen uns 
über Jede/Jeden, die/der kommen mag.

Montags bis freitags ab 02.12. bis 
19.12.2024
18:30 Uhr Feierabend im Advent, Frie-
denskirche Steißlingen
 
Wir beenden den Feierabend im Ad-
vent dieses Jahr am Freitag, 20.12.2024 
mit der Überbringung des Friedens-
lichts auf Schloss Langenstein um 
18:30 Uhr.
 
Ge(h)sprächsangebot:
Telefongespräch? E-Mail? Treffen? 
Spaziergang?
Rufen Sie gerne an (07738/93 96 153 oder 
0151 40 44 61 15) oder schreiben Sie mir 
(WhatsApp, Signal, E-Mail).
Pfarrerin Martina Stockburger, systemi-
sche Beraterin
 
Vorausblick

Samstag, 14.12.2024 
1. Probe für das Krippenspiel (sh. Öku-
mene vor Ort)
 
Sonntag, 15.12.2024, 3. Advent
09:30 Uhr Gottesdienst mit Vorstel-
lung der neuen Konfirmanden und Ju-
belkonfirmationen (1964, 1974, 1999), 
Friedenskirche Steißlingen, Pfrin. Martina 
Stockburger
15:00 Uhr Winterwanderung mit An-
dacht auf den Dauenberg (Treffpunkt 
Friedhof Eigeltingen)
 
Dienstag, 17.12.2024
15:30 Uhr Andacht im DaHeim, Orsin-
gen
16:30 Uhr Andacht im Helianthum, 
Steißlingen
 
Wochenspruch
"Bereitet dem HERRN den Weg; denn 
siehe, der HERR kommt gewaltig." Jes 
40,3.10
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WISSENSWERT 
& AKTUELL

Das Finanzamt Singen 
informiert zur 
Grundsteuer:
Welche Möglichkeiten haben Bürgerin-
nen und Bürger nach dem Versand der 
Grundsteuerbescheide durch die Ge-
meinden?
Das neue Landgrundsteuergesetz ent-
hält einen ganz neuen Ansatz zur Bewer-
tung von Grundvermögen. Die bisherige 
Regelungen, wonach die Bebauung ein 
wesentlicher Faktor für den Grundsteu-
ermessbetrag war, ist entfallen. Entschei-

dend ist nunmehr der von den Gutachter-
ausschüssen festgelegte Bodenrichtwert. 
Dies führt bei der Belastung der Eigentü-
merinnen und Eigentümer zu Verschie-
bungen.
Zwischenzeitlich haben die Gemeinden 
ihre Hebesätze festgelegt und beginnen 
zum Jahresanfang 2025 mit dem Versand 
der Grundsteuerbescheide. Dann können 
Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ob 
sich für sie die Einholung eines Gutach-
tens zur Höhe der Bodenrichtwerte recht-
fertigt. Grundsätzlich ist der Nachweis 
eines niedrigeren Wertes jedoch nur für 
die Zukunft möglich. Allerdings hat der 
Gesetzgeber für die erste Hauptveranla-
gung auf den 01.01.2025 eine Sonderre-
gelung erlassen:
Auch wenn kein Einspruch eingelegt wor-
den ist, kann noch nach dem 31.12.2024 
ein niedrigerer Wert zugrundegelegt wer-
den, wenn
•		ein	Antrag	gestellt	wurde	und	ein	quali-

fiziertes Gutachten bis zum 30. Juni 2025 
beauftragt wurde oder
•		ein	 qualifiziertes	 Gutachten	 vorgelegt	

wird, dessen Beauftragung bis zum 30. 
Juni 2025 erfolgte und

•		das	 qualifizierte	Gutachten	 jeweils	 eine	
Abweichung von 30% vom Wert des 
Grund und Bodens nachweist.

Qualifiziert ist ein Gutachten, wenn dieses 
durch den zuständigen Gutachteraus-
schuss im Sinne der §§ 192 ff. des Bau-
gesetzbuchs oder von Personen, die von 
einer staatlichen, staatlich anerkannten 
oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkre-
ditierten Stelle als Sachverständige oder 
Gutachter für die Wertermittlung von 
Grund und Boden bestellt oder zertifiziert 
worden sind, erstellt worden ist.
Wurde gegen die Festsetzungen des Fi-
nanzamts Einspruch eingelegt, gilt für die 
Vorlage des Gutachtens die Frist des 30. 
Juni 2025 nicht. Der durch ein Gutachten 
nachgewiesene Wert gilt dann unabhän-
gig vom Zeitpunkt der Einreichung oder 
Beauftragung eines Gutachtens.
Das Finanzamt hat mit der Bearbeitung 
der Einsprüche, die die Verfassungsmä-
ßigkeit der neuen gesetzlichen Regelung 
anzweifeln, noch nicht begonnen, weil sie 
bis zum Ergehen eines Urteils durch den 
Bundesfinanzhof ruhen. Bitte sehen des-
halb nach Möglichkeit von telefonischen 
Rückfragen zum Verfahrensstand beim 
Finanzamt ab.

Ende
 des redaktionellen 

Teils

 

 

     
  

   
  

   
 

 

 



Imkerei Schönenberger startet 
Weihnachtsverkauf 
Wir, die Imkerei Schönenberger starten am 07.12.2024 bis 
zum 15.12.2024 unseren Weihnachtsverkauf. Aus organisa-
torischen Gründen werden wir keinen Stand am Steißlinger 
Weihnachtsmarkt haben. 

Von Honig über handgemachte Kerzen bis zu verschiede-
nen Imkereiprodukten können Sie vom 07.12.-15.12.2024 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr alles bei uns erwerben. 
Am Weihnachtsmarkt Wochenende 07.12. & 08.12. öffnen 
wir bereits ab 10.00 Uhr. 

Wir bieten dieses Jahr außerdem ein kleines Event zur Her-
stellung von Bienenwachs Kerzen an. Dieses findet unter 
Voranmeldung am 14.12.2024 um 10.00 Uhr statt. Bitte 
melden Sie sich bei Interesse telefonisch unter 07738/5432 
bis zum 12.12.2024 an. 

Wir freuen uns auf Sie 

Ihre Imkerei Karl-Max Schönenberger 
Hinter Zinnen 9, 78256 Steißlingen 

Jetzt Winterschnitt !!!
Mietgärtner!

Wir erledigen für Sie sämtliche
gärtnerischen Arbeiten.

Gartenpflege - Neu- u. Umgestaltungen
 Verkaufe schönes Wohnmobil. 

Bilder unter: www.mink-gaerten.de
Info: Tel. 07771 / 87 67 87 • Mobil 0163 / 3 43 47 89 

E-Mail: info@mink-gaerten.de

seit 1995

GEFLÜGELAUSLIEFERUNG am Di., 10. 12. 2024 Zusatztermin
Junghennen usw. bitte vorbestellen!
Steißlingen, Bauhof, 12.00 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244 / 8914 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Gebr. Rimmele, Schulstr. 8, Steißlingen, Tel. 07738 389
Beste regionale Qualität - guter Preis.  Angebot von Do., 05.12. - Sa., 07.12.
Hackfleisch gemischt 1 kg 10,99 €
Schweinebraten aus der Keule 100 g  1,49 €
Zarte Rinderhüftsteaks   100 g 2,99 €
Fleischwurst im Ring  1 kg 12,99 €
Frische Weißwürste  1 kg 14,99 €
Besuchen Sie den Steißlinger Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag

Familie Gebhard Bohl, Zur Schmiede 5 
Güttingen, Tel. 07732/17 10 oder 0172/8434775

Helle 2,5-Zi.-EG-Wohnung in Steißlingen
76 qm, EBK, Terrasse, Garage, Stellplatz, keine Haustiere, ab 01.01.2025 zu vermieten.

Info unter: mietwohnung78256@online.de

Suche dringend trockene
Garage oder Doppelgarage 
zur Miete  0171 - 500 79 55

Nette Familie sucht Eigenheim 

Wir, eine 4-köpfige Familie (39, 38, 5 & 3 J.), suchen Haus 
oder Whg. zum Kauf oder auch zur Miete in Steißlingen 

oder Umgebung. Mind. 100qm, ab 4,5 Zi., Keller & Garten. 
Kontaktieren Sie uns gerne für mehr  

Infos: 0176-704 689 27

DRUCKSACHEN GANZ 
NACH IHREN WÜNSCHEN.
Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrer Anfrage.

  07771 9317-932      print@primo-stockach.de www.primo-stockach.de



Diese Woche Mittwoch, Freitag und Samstag
Dünnele!

zum Abholen, bitte bis mittags vorbestellen!

Sonntag, 2. Advent
-Mittagessen- mit Wild, Gans und mehr...

von Mittwoch, 11.12. bis Samstag, 14.12. 
-Dünnele

3. Adventsonntag 
-Dünnele zum Mittagessen mit Salat nach Wunsch

Mo., 16.12., Di., 17.12., Fr., 20.12. ab 17.30 Uhr!
Weiter geht´s am 5. Januar ab 16.30 Uhr!

Wir bitten um Tischreservierung!

Gasthaus Kreuz  |  Familie Ehrenbach
Hauptstr. 1  |  78256 Steißlingen/Wiechs  |  Tel. 07738 5713

E-Mail: info@kreuz-wiechs.de  |  www.kreuz-wiechs.de



 

 



 TERMINE & 
VERANSTALTUNGEN


UMWELT &

MÜLLKALENDER


WICHTIGE  

RUFNUMMERN
Freitag, 13. Dezember
Biomüll
 
Mittwoch, 18. Dezember
Restmüll
 
Donnerstag, 19. Dezember 
Gelber Sack
 
Montag, 30. Dezember 
Biomüll
 
Freitag, 03. Januar 
Blaue Tonne

WERTSTOFFHOF/ IM STÄDTLE 19  
Mittwoch von 16:00 - 17:00 Uhr
Samstag von 09:00 - 12:00 Uhr 
Wir bitten Sie, bei der Nutzung des Wertstoff -
hofes den Anweisungen der zuständigen 
Mitarbeiter zu folgen, um die geordneten 
Abläufe einhalten zu können. Es gilt die Ein-
bahnstraßenregelung. Außerdem bitten wie 
Sie, darauf zu achten, dass nur eine begrenz-
te Anzahl von Autos gleichzeitig ausgeladen 
werden darf.  
Abgegeben werden können: Altglas, Bau-
schutt, Dosen, Haushaltskleingeräte, Karto-
nagen, Metalle, Schrott. Annahme von Bild-
schirmgeräten. Nicht abgegeben werden 
kann sog. weiße Ware und Elektrogroßge-
räte. Für Windeln steht ein Extra-Container 
auf dem Wertstoff hof bereit. Annahme von 
Restmüll ist nicht möglich! Bitte beachten Sie 
auch weiterhin die Abstandsregeln. Es kann 
nicht beim Ausladen geholfen werden. 

GRÜNABFALLANNAHMESTELLE: 
Die Grünabfallannahmestelle bleibt bis 
ins Frühjahr 2025 geschlossen.
  

GELBER SACK
Die Gelben Säcke erhalten Sie im Wertstoff -
hof oder im Rathausneubau. 

ABFALLSACK
Die schwarzen 70 l Restabfallsäcke erhalten 
Sie zum Preis von 5,23 € im Bürger Service, 
Rathausneubau während der regulären Öff -
nungszeiten. 

ALTGLASCONTAINER IM ORT
Benutzungszeiten 
Montag-Samstag: 08:00 bis 20:00 Uhr
Die Nachtruhe ist ebenso einzuhalten, wie die 
Sonn- und Feiertagsruhe! 

Donnerstag, 05. Dezember
14:30 - 17:00 Uhr 
Seniorentreff 
16:00 - 18:00 Uhr 
DRK-Kleiderladen geöff net
16:00 - 18:00 Uhr 
Bücherei geöff net
 
Samstag, 07. Dezember

11:00 Uhr
Musikschule Weihnachtsmusical
13:00 - 20:00 Uhr
Gewerbeverein Weihnachtsmarkt
16:00 Uhr
TuS Handball Herren 2
18:00 Uhr
TuS Handball Damen 1
20:00 Uhr 
TuS Handball Herren 1
 
Sonntag, 08. Dezember

10:00 Uhr
Schachclub Heimspiel
11:00 - 17:00 Uhr 
Gewerbeverein Weihnachtsmarkt
15:00 Uhr 
SSV Adventskaff ee
16:30 Uhr
TuS Handball Damen 2
 
Montag, 09. Dezember

09:00 - 11:00 Uhr 
Welt-Raum Frauenfrühstück
12:00 Uhr
Bürger für Bürger Mittagessen
17:00 - 19:00 Uhr 
Bücherei geöff net
20:00 - 21:00 Uhr
Bildungswerk Elternsprechstunde via Zoom
 
Dienstag, 10. Dezember

14:30 Uhr
Seniorennachmittag Evang. Gemeindehaus
15:00 Uhr
kfd Adventsfeier
19:00 Uhr
DFC Stammtisch
 
Mittwoch, 11. Dezember

12:00 Uhr   
Bürger für Bürger Mittagessen
14:15 - 17:15 Uhr 
Energieberatung (mit Anmeldung)
 
Donnerstag, 12. Dezember

09:00 - 11:00 Uhr 
DRK-Kleiderladen geöff net
10:00 - 12:00 Uhr 
Bücherei geöff net
14:30 - 17:00 Uhr 
Seniorentreff 
16:00 - 18:00 Uhr 
DRK-Kleiderladen geöff net
16:00 - 18:00 Uhr 
Bücherei geöff net

NOTRUFE 
Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Polizei Notruf 110
Polizei Steißlingen 97014
Polizei Singen 07731/888-0
Krankentransport 19222
Zahnärztl. 
Notdienstvermittlung 01803/222555-25
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
Giftnotrufzentrale 0761/19240
9:00-19:00 Uhr Kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergelassenen Haus-/Kinderärzten
nur für gesetzl. Versicherte unter: 0711/96589700
oder www.docdirekt.de
Krankenhaus Singen 07731/89-0
Krankenhaus Stockach 07771/803-0
 

TIERARZTNOTDIENST
Bitte erfragen Sie die Notdienste bei Ihrem Haus-
tierarzt (AB).
 

APOTHEKENNOTDIENST
(ab 08.30 bis 08.30 Uhr am Folgetag)
www.aponet.de / Tel.: 0800 0022833 
  
Samstag, 07. Dezember
Central-Apotheke, Singen
Hegaustr. 26, Tel.: 07731/6 43 17
 
Sonntag, 08. Dezember
Wasmuth-Apotheke, Mühlhausen 
Schloßstr. 40, Tel.: 07733/51 52
  

WICHTIGE RUFNUMMERN
Notruf Wasserversorgung 0173/3238287
Notruf Stromversorgung 0800/8008996
Notruf Gasversorgung 0800/7750007
Kath. Pfarramt 262
Kinderhaus St. Elisabeth 6983940
Evang. Pfarramt 5900
Nachbarschaftshilfe / Sozialdienst
Mo-Fr 9-12 Uhr 1707
Dorfhelferinnenstation regionale
Einsatzleitung 0176/17612718
oder 07771/8759177
Sozialstation Bodensee e.V. 07771/93620
Pfl egeberatung Steißlingen 
Mo 14-16 Uhr 07771/936240
Horizont Hospiz- und 
Palliativzentrum 07731/96970-780
Helianthum Pfl egestätte 9393-0
Kath. Bücherei Steißlingen 923004
Tierrettung Südbaden e.V. 
(Tierambulanz)  0160/5187715 
  

GEMEINDEVERWALTUNG
Rathaus & Gemeindewerke
Mo-Fr 8:00-12:30 Uhr + Mi 14:00-18:00 Uhr
Zentrale Rathaus 9293-0
Zentrale Gemeindewerke 9293-94
Fax 9293-59
www.steisslingen.de, www.steisslingen.energy
gemeinde@steisslingen.de
gemeindewerke@steisslingen.de
Hausmeister/Hallenwart 
Hr. Fritsch 0172/6944603
Bauhof 923853
Musikschule 9293-40
Gemeinschaftsschule 9293-61
Familienzentrum Storchennest 1052
Hausmeister Schule/Familienzentrum 
Hr. Schmidt  0172/1654807 


